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anser>chen. Mühsame Vorarbeit wurde bereits geleistet; das Gebiet ist gesichert,
das Einverständnis der Behörden eingeholt. 2iichts steht der Vcrwuklichnng des
großen Gedankens entgegen, wenn nnn auch die Bevölkerung durch möglichst
zahlreiche Geldspende», die Jache fördert, Jede, auch die kleinste 5pende wird dank-
barst angenommen. Die Mitgliedschaft kann erworben werden: durch Beilritt als
Gründer , einmaliger Beitrag von ü 300' — , 3. a!s I t i f t e r , einmaliger Beitrag
von 100' - und 3. als M i t g l i e d mit einem Jahresbeitrag von 5 3 ' — . Erlag-
scheine durch die Geschäftsstelle: Innsbruck, Frnueuauger 2. Postsparkasseukonto
B 177.126.

Tier- und Vogelschau. Der „Icntralverbnnd der Vogelfrennde für Vogel-
schutz und Vogelpflege Österreichs", ladet alle Mitglieder herzlichst zu der von ihm
am 25. und 2b. Dezember 1935 (Besuchszeit von 8 - 2 0 Uhr) im Alt-Gaudeuz-
dorfer L>aal der Restauration Vinzenz Änderte, 12., Dunklcrgasse 7, gegenüber der
^tadtbnhnhaltestcllc Margarethengürtcl, veranstalteten großen Tier- und Vogelschau
ein. Eintritt 50 g. Kinder in Begleitung Erwachsener frei. Ausgestellt werden
seltene Tiere und besonder? Vögel. Straßenbahnen: 5tadtbahnhaltefteIIcn Marga-
retengürtel nnd Gumpendorferstrnße, ferner die Wagen 18 G, 113, 3, 63.

Naturschutz.")
Landesfachstellen für Naturschutz.

Die niederösterreichische Naturschuhrerordnung von, 30. Oktober 1935,
!.'G)>l. 175, ist bereits kundgeinacht. 5ie gilt für folgende Gebiete ^liederösterreichs:

1. W i e n e r w a l d , Vo ra lpen und eigentl iches A lpcngeb ie t sowie die
rechtsufr igen Donauaneu oon Tulln bis Krihendorf, mithin sämtliche Gebiets-
teile jüdlich der Donau mit Ausnahme des Gerichtsbezirkcs Ebrcichodorf und des
nin linken Donauufer gelegenen Teiles des Verwaltungsbezirkes Brück a. d. Leitha.

2. Wach au, K r e m s t a l , Unteres Kampta l , der ,^ug des Bisamberges,
^ o h r w n l d e s , E rn f tb runner Wa ldes nnd Buschberges, das K r e u t t a l und
die Wa ldungen um Wo lke rsdo r f , das sind die Gerichtsbezirke 5vih, Gföhl,
Krenis, ^nngenlois, Korneuburg, Wolkerodorf und die daran grenzenden Orts-
gemeindegebiete Hornsburg, Obcrkreuzstctten, Klemcnt, Pghra nut Ödenkirchen-
wald, Ernstbrnnn, Grnfensulz, Älichelstetteu 2liederlcis, Enzcrsdorf im Tale und
IMerkersdorf (Gerichtsbezirk ötockerau).

3. Die l i n k s u f r i g e n Donauauen von der E i n m ü n d u n g des Kamp-
flusses die D o n a u st romabwärts und die IN arch a neu, das sind die am
linken Donauufer gelegenen Grtsgemcindcn Hettsdorf, Grafenwörth, Iecbnru,
Mtenwörth, Wiukl , Frnucndorf an der Au, Uhenlaa und Neu-Aigen, sowie die
am rechten Donauufer gelegenen Gebietsteile der Grtsgemeindeu Tulln, Langen-
lebnru, Muckendorf an der Donnn, Ieifelmauer, Wördern, Altenberg, Grcifenstein,
i,)öflcin a. d. Doi,an und Krihcndorf, weiters der die linkonfrigen Donauaucn
uutcrhalb Wie>,s umfassende Scbietsstreifen der Gcrichtsbczirke Groft-Euzeredorf,
5>chwechat, l)ainblirg und Marchegg, der nördlich vom Hnuptwildzaun gegen die
Felder begreift wird und bis zur Staatsgrenze verläuft, jchlicfzlich die Ortsge-
meindegebiete Marchegg, Banmgnrten an der NInrch, Zwerndorf u>,d Hohennu.

^) Wir bitten unsere l?eser um freundliche Mitteilungen aller in das Gebiet
des Aatnrschuhes eiuschlägigeu Vorfälle und Unterlassungen nnd um Übersendung
entsprechender Zeitungsausschnitte, Die 5chriftleitung.
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Nach ihr sind als naturfeindliche Eiuglif>e und daher als oeibolen, folgende
Handlungeil anzusehen:

a) Das Betreten oder Befahren jener Priuatwcgc, die von Grundbesitzern
oder Jagdbcrechtigten durch Vorrichtungen (wie Verbotstafeln, Drähle, Aslvcrhaln-,
Verblendung, Wegweiser, Hegezeichen, Verhagungen, Einfriedungen) als dein öffent-
lichen Verkehr entzogen kenntlich gemacht sind, sogenannte Hage, die im Verlaufe
eines Fußweges keine eigenen Durchgänge haben, sondern überstiegen werden
müssen oder geöffnet werden können, zählen jedoch nicht zu den erwähnten Vor-
richtungen.

b) Das unbefugte Betreten uon bebnnten Feldern, gekennzeichneten
Wiesen, forstlichen Jungkulturen, Zchilf- und ^Interwuchsdickungen, insbesondere
zum Zwecke des Lagerns, der Veranstaltung von öpielcn aller Ar t (wie Fußball)
oder des Blumcnpflückens. Fußbälle gelten im Zinne des § 28 des Naturschutz-
gesetzes als zur Vcgehung der strafbaren Handlung (Zerstörung der Kulturen) ge-
eignete Geräte. Deren Verfall kann im 5trafcrkenntnisse ausgesprochen werden.

c) Die Beschädigung oder Zerstörung uon Vorrichtungen und Kennzeichen
(wie Verbotstafeln, Wegweisern, Hegezeichen, Vcrhagungcn, Verblendungen nnd
Einfriednngen).

Von dem Verbote des Punktes b), sind die oom Besitzer der allgemeinen
Benützung freiwillig überlassencn Grundflächen, ferner jene Grundstücke nusg»
nommcn, die mit einer genügend hohen Zchneelnge bedeckt lind daher gegen Be-
schädigung durch Fußgeher oder Wintcrsporttreibcndc hinreichend geschützt sind.

Durch die vorstehenden Verbote werden die den Grundbesitzern, Jagd- oder
Fischereiberechtigten nach dem kl. B. G. B., im Jagd- oder Fischereigesetze zustehen-
den Rechte der Benützung eigener oder fremder Grundstücke nicht berührt.

Nichtberechtigten Personen (insbesondere Zkifahrern und Führern uon Kraft-
fahrzeugen) ist jede Verfolgung nnd Beunrnhigung oon Wi ld verboten. Hunde,
uon denen zu besorgen ist, daß sie das Wi ld Hetzen, seinen Spuren folgen oder
sonstigen 5chaden anrichten, sind — erforderlichen Falles durch Anlegen einer
Leine — wirksam daran zu hindern.

Diese Anordnung gilt nicht für Besitzer uon Jagdhunden während der b»
fug'en Ausübung der Jagd.

Übertretungen werden nach den Bestimmungen des Naturschutzgesetzes mit
Geld bis zu 5 500'— oder Arrest bis zn 14 Tagen bestraft. Geld- und Arrest-
strafe können auch nebeneinander verhängt werden.

Die Bestimmungen des Forstgesetzcs, der Feldschntzuerordnung nnd des
Jagdgesetzes, ferner die einschlägigen strnßcnpolizeilichen Vorschriften nnd die Be-
stimmnngen des Tierseuchengesetzes, welche die Vcrhängnng des allgemeinen Mau l -
korb- oder Leinenzwanges über gewisse Gebiete vorsehen, bleiben unberühli.

Die Verordnung ist bereits in Kraft. M i t ihrer Kundmachung wurden die
s. und 9. Naturschutzverordnung gegenstandslos.

I n unserem öinne.
Naturschutz und Forstwirtschaft. Auf der Tagung der deutschen Forstleute

sprach unter anderen Generalforstmeister von Keude l l und führte in feiner Nede
aus, daß die Forstleute in erster Linie berufen sind, Naturschützer zu fein. 5ie
haben bei jeder Planung die ötimmc zu erheben, und es ist öache der verant-
wortlichen politischen Ztellen, hier einen Alisgleich zn schaffen. Bei tiefgreifenden
Veränderungen muß immer geprüft werde»,, ob der wirtschaftlich zn erwartende
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den ideellen Schaden ersetzt. Hillweisend auf die Dlirchführnng des 2Iatl>r-
Ichutzgesetzes machte Dr. von Keudcll seine Bedenken geltend, wenn man die Forst-
behörden mit dieser Al,fgabc betrauen sollte. Die notwendige Betreuung des Natur-
schutzes ist eine Jache der Allgemeinheit. Des Redners besonderer Dank galt dem
Erbauer der Neichsautobahnstraße, Gencralinsvektor Dr. Todt, der es nicht vcr-
>äumt habe, bei seinen Schöpfungen den Charakter der Landschaft zu wahren. Auf
den Begriff Naturschutzgebiet näher eingehend, wandte sich Dr. von Kcudell gegen
die Auffassung, das; geschütztes Gebiet unberührt bleiben müsse. Es sollen Wege
für die Bevölkerung angelegt und Forstautoparks geschaffen werden.

I m Verlaufe seiner Ncde wies Dr. von Keudell ans die in absehbarer Zeit
einsetzende Verringerung des Wildstandes in jenen Gebieten hin, die eine über-
mäßige Wildhege durchführten. Die Holzarten sollen wieder eingeführt werden, die
im Laufe der Zeit verloren gingeil. Dabei mühte mail sich jedoch arteigenes, bestes
Gualitätsfaatgut sichern.

Ein Naturschutzpark in der Tschechoslowakei. Wie die Präger „Deutsche
Presse" vom 2). August 1935 mitteilt, soll die Errichtung eines 2?a!urschutzpnrkes
im A l tva tergeb ie tc unmittelbar bevorstehen. Besonders soll der geologisch und
botanisch interessante Ilbergnng vom Niederen zum Hohen Gesenke und das
Gebiet um die Alfredshütte, wo die seltene Flora durch den starken Touristenver-
kehr bedroht ist, geschützt werden. Leo Ichreiner.

Wildschutzmaßnahmen in Polen. Die polnischen Äaturschutzkrei^e wenden
größtes Augenmerk der weiteren Neinzucht des Bialcwieser und des Kaukasuo-
Wisent zu. Das Hegegcbiet für die erstgcnannlc Nasse ist Bialowics seilst, das
für die letztgenannte die Babia Tora in den westlichen Karpathcn. Der Bär war
bioher durch I ^nhre von jei>er Bcjaguug ausgeschlossen. Künftighin werden be-
sondere Bewilligungen für den Abschuß von Baren nur durch den Ackerbauminisler
erteilt. Eine neue Biber°5tntion wurde iin Hanczalach (Distr. öicdlcc in Zentral-
volcn) gesunden. 5ie liegt, wie auch die Berezl>nastation im Distr. Wilna, in den
staatlichen Forsten.

Ein Waldgürtel um — Moskau. Welch große Bedeutung der Ichnffnng
von Grüngürteln beigemessen wir!), zeigt die Tatsache, das? selbst das bolschewistische
Rußland im Ncgulierungsplau der Hauptstadt einen Waldgürtel von ^ km vor-
sieht, der mit Wasserkanäleu versehen sein wird. Die ötadt selbst wird von drei
großen Hauptstraßen durchzogen sein, die von drei Pnrkgürtcln durchschnitten
werden. I n allen ötädten baut man Wald- und Wiescngürtrl, bei uns in Wien
wird man die Iünden der verflossenen Itadtvcrwaltung Kanin mehr gutmachen kön-
nen, jedenfalls sollte nichts mehr geschehen, was den Wald- und Wicsengürtel
Wiens einschränken könnte.

Naturschutzsünden.
Ein offenes Wor t zur Reinhaltung der Gewässer. Wilhelm Koch schreibt

ill einem sehr lesenswerten Artikel im Kosmos^), Heft 9, Jahrgang 1935,
3̂ )5 3(̂ b> über Anturschutz und die Reinhaltung der Gewässer Worte, die ebenso
für unsere Donau und überhaupt für unsere österreichischen Flüsse und Bäche
Geltung labeil, folgendes: „Der Naturschutz am Nhein muß endlich eine ernste
Aufgabe aller Aheiuuferstnaten werden. Hier muffen Ztädtc, Dörfer, Behörden,
Rheinbauuerwnltung, ^heinschiffahrt, Fischerei- und Iportverbände, die Vertreter

") Handweiser für N a t u r f r e u n d e <jhrl. !2 Hefte und 4 Buch-
beigaben, Preis )x>n 1.85 vjhrl.) ötuttgart (Franckh'scher Verlag.).
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der Gesundheitspflege und Gewässerbiolugie, der Natnrschutz und jeder Einzelne im
Kampfe gegen die sündhafte Verunreinigung unseres herrlichen Stromes zusammen-
stehen und zusammenarbeiten und mus, alles aufgeboten werden, das, die letzten
Naturschönheiten, Altrheine, Fluhmündungen und Gießen in ihrer natürlichen
Pracht erhalten bleiben. Nicht nur der Fischerei wird dieser Kampf zum 5cgen
gereichen, sondern letzten Endes allen Anwohnern am AHeine, jedem natnrlicben-
den 5tädter, der großen Gemeinschaft der Menschen, die abhängig sind oon der
Grundwasserversorgung, der Neinhaltung des Brunnenwassers, der Möglichkeit der
Weiterentwicklung des Badesports und Ichwimmsports. Nichts kann sich und muß
sich so rächen als die rücksichtslose und engstirnige Verschandelung unserer Ge-
wässer und die irrige Meinung, daß unsere Flüsse lediglich der Industrie, der
Kraftgewinnung und Ichiffahrt zu dienen hätten."

Die alte 5tadtlinde in Grein an der Donau, Km Donaukai der 5tadt
Grein stand eine morsche, alte Linde, vielfach gestützt und mit Klammern zusammen-
gehängt. Auf einer alten Ansicht aus dem Jahre 1642 erscheint sie schon als statt-
licher Baum, und so dürste die Volksüberliefcruug nicht nnrecht haben, wenn sie
annimmt, daß diese Linde anläßlich der Erhebung des Marktes Grein znr 5tadt
im Jahre 1491 gepflanzt worden ist. I m Juge der Verbesserung des Donaukaiö
im Jahre 1908 wurde leider ein Teil des 5tammes verschüttet und das Leben des
Baumes noch mehr gefährdet als es uotwendig gewesen wäre. Am 2?. Angust
d. I . ist nun der 3?uge einer langen Vergangenheit, vielleicht nicht ohne Ichuld
der Itrombauleitung, niedergebrochen.

Auch in Polen. Die Naturschutzkreise Polens kämpfen ganz wie wir in
Österreich gegen die Verunchrung großartiger Landschaften durch technische, im miß-
verständlichen Fremdenuerkehrsintcrcssc geplante Ballten. Wie wir aus Krakau er-
fahren, wird trotz aller Einsprüche und Proteste der Natnrjchutzorganisaticnen,
zahlreicher wissenschaftlicher und touristischer Vereinigungen und des grcßicn Teiles
der Bevölkerung, eine Zcilbahn auf den Kasprowi; im Tatra-Nationalpark gebaut.
Die ^ a h l der Proteste hatte 390 Artikel in 91 sseitungöorgancn und 9-! Ein-
sprüche von wissenschaftlichen und sozialen Institutionen erreicht. Dagegen waren
bloß d? Artikel fü r die I e i l b n h n erschienen, daoon 49 in einer einzigen offen-
bar schwer daran interessierten Tageszeitung.

.̂Ind trotzdem wird gebaut!

Aus den Vereinen.
Österreichische Gesellschaft für Naturschutz. Neue M i t g l i e d e r ! Landes-

statthalter Julius Kampitsch, Wien, 1., Dr. Handel-Mazctli, Wien, 8. (beide durch
Hofrat Professor Dr. Günther 5chlesinger), Lndwig Ichroendlbaucr, Iltzcnaich,
Ichullcitung Grein a. d. Donau, Dr. H. Neubauer, Wien, 5.

Don unserem Vüchertisch.
W . F la i g : Lawinen, Abenteuer und Erfahrung, Erlebnis und Lehre.

(Lcr. 8", 173 5, 120 Abb. und Karten, gbd. 7,50 Nm, geh. 6.30 Nm) Leipzig
1935 (Vlg. F. A. Brockhaus). Ein Buch, das auf gründlichster Erfahrung fußt.
Man spürt es beim Lesen, daß der Verfasser hunderte von Lawinen miterlebt hat,
aus etlichen gerettet wurde und daher ein durchaus reifes Urteil über die Ursachen,
den Ablauf uud die Gefahren der verschiedenen Lawinenarten hat. Es ist ein Bnch,
das nicht nur vom naturkundlichen Itandpunkt aus sehr wcrtwoll ist, weil es sehr
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